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3>ie uemntgfett ^oCsinbttflnelTeu t>on

^afemabf
Mafien gegen baS bortige aEgu rigorofe SSaugefeß unterm 12.
3anuar ab|in folgenbe ©ingabe an ben ©roßen fftatf) ge»

rietet:
„Sie untergeidjiteten §o!ginbuftrieEen ber ©tabt SSafel

erlauben fid) an ben ©roßen Etat!) beg SfantonS 33afel=©tabt
baS ergebene ©efudj gu fteiïen, eg motten bei S3eratbung
beS neuen ©od)JE»au=(Sefe^eS bie Art. 46 Abf. 3 unb Art. 105
Slbf. 2 unb 3 in ber SBeife abgeänbert werben, baß

1. Sftäume, ttteld^e pr ßagermtg ban föolg berwenbet Wer»

ben, fofern fie nic^t bie nachbarliche ©renge berühren,
nidjt ringsum mit maffiben Sßänben umgeben fein
muffen;

2. in ben SBerfftätten ber §olginbufirieEen eiferne Defen
mit eifernen Efauchrohren wteber geftattet feien, fobalb
ber Dfen:

a) auf einer entfprecßenben fteinernen platte rufjt,
b) 30 ©entimeter bom SSoben entfernt ift,
c) mit einem SSorfamin berfeßen ober mit einem

eifernen fDtantei umgeben ift,
d) bie fftauchroßre aus galbanifirtem ©ifenbledj in

einer ©tärfe bon 2 — 5 ÜJtiEimeter erfteEt unb
eine ßidjtweite bon 15—20 ©entimeter haben.

„$a§ norliegenbe .^ochbautengefeß hmrbe in aEer ©tiEe
bearbeitet unb eS wußte Uliemanb, raie weit baSfelbe .borgen
fdiritten, nod) mer eigentlich mit beffen Ausarbeitung betraut

toar, big feit einigen SBodjen eg aug bem ©tiEleben her®

borgeßolt, burch öffentliche Vorträge beleuchtet, unb in ben

Sagegblättern befprocßen morben ift.
„Sie untergeidjneten ÜJtetfier toaren baburd) beg fonft

gewohnten SJHttelS beraubt, burd) ©teEung entfprecpenber
Vertreter ihre 3ntereffen beleuchten unb oertreten p laffen;
ein Umftanb, ber bei einem fold; »eitgehenben ©efepe, un=

fereg ©racßtenS, nicht hätte außer Ad)t gelaffen toerben foEeu,
ba jebe ©efd)äftgbrancE)e getoiffe ©Errichtungen unb anbere

wichtige SSeßanblungen erforbert, bie nur ber boEfommen ©in®

geweihte unb bem gfadje Angehörige ïennen ïann.
„Ser borliegenbe ®efeßeS®©ntwurf würbe namentlich aber

auch auf ©runb ber bereits beftehenben bieSbegüglichen S3er®

orbuungen aufgebaut; ba aber bie ©rünbe, bie p fold) weit®

gehenbeu SSerorbnungen SSeranlaffung gaben, nicht immer gu®

treffenb waren, fo mußten naturgemäß auch int ©efeßeS=@nt®

Wurf gärten auftreten, bie nach unferer Uebergeugung boE®

ïommen unbegrünbet finb.
„Stach biefer aEgemeiuen ©tnleitung geftatten wir uns

auf ben Art. 46 beS befagten SSaugefeßeS fpegieE einptreten.
„Ser befagte Artifel fcßreibt in feinem Abf. 3 für bie

ßagerung feuergefährlicher ©toffe, p welchen nach ben bis»

herigen SSerorbnungen auch bas tpolg gehört, ringsum maf®

fibe SBänbe bor.

„SBie foE eS nun einem fèolginbuftrteEen möglich werben,
feinen ^olgbebarf in maffiben llmfaffungSmauern aufgube®

wahren? ©ans abgefeßen bon ben faum p erfcßwingenben

Soften, würbe biefe AufbewahrungSweife nicht geeignet fein,
baS §o!g ju trodnen, wohl aber baSfelbe su erftiden unb
eS würbe burch ein foIcßeS ©efeß bem fèolgarbeiter einfach

Sur Unmöglid)£eit, gefunbeS unb trodeneS §o!g su feiner Ar®

beit su berwenben, trog ber erbrüdenbften finangieEen Auf'
Opferung.

„ïfit biefer Seftimmung öanb in fèanb geht ber Artifel
105, weither in folcßen Etäumen Weber eiferne Defen noch

eiferne Dtopre guläßt.
„Sebermann hat Ijölgerne ©egenftänbe unb weiß, Welche

ÜEachtßeile folcße haben, wenn fie aus meßt genügenb getrod®

netem §o!g ßergefteEt werben, auch baS tit. Jöaubepartemeut

berlangt, fobalb eS eine Arbeit auSfchreibt, bom betr. ßiefer®

anten bie erforberlidfe ©arantie unb fennt nur gu genau aEe

bie SSortßeile, welche eine gute öolgar&eit in fid) bereinigen

muß. Sroßbem aber werben bem fèolgarbeiier bie aEerwicß®
tigften fÇaftoren, 3ugluft unb SBärme ab gefcßnitten, bie ihn
überhaupt in ben ©tanb fegen fönnen, eine tabellofe Arbeit
gu liefern.

„3ugluft unb SBärme finb für ben §olgarbeiter bie ein®

gigen fÇaïtoren, bie ihn leiftungSfäßig machen fönnen. SBer®

ben ihm aber ßuft unb SBärme entgegen, fo muß naturgemäß
baS gange fèanbmerf gu ©runbe gehen unb eS müßten notß®
gebrungen fthon in furger 3eü •fjolgarbeiten, wenn nicht ge®

rabe im AuSlanb, fo boch in ben anbern @d)Weigerfantonen
bergeben werben, ba bie bisherige §olginbuftrie burch fotdje
©efeße total gu ©runbe gerichtet würbe.

„@d)on längft rafften fidj bie hteftgen §oIginbuftrieEen
unter bem Srud ber ftrengen SSerorbnungen gufammen, um
burch bereinte Sräfte Abhülfe gu fcßaffen, aber bisher ber«

gebenS, benn eS faun fid) fein SJteifter rühmen, trog großer
finangieEer Dpfer, trog SSerfudjen aEer möglichen Art, einen
Dfen erfuuben gu haben, ber bem fèanbwerfer bequem unb
ber auch bon anberen als nur bon SBälberbefigern gefeuert
Werben fanu.

„®ewiß feiner ber Petenten ift ber SJieinung, eS foEe
burd) gu weiteförleicßterungen bie jJeuerSgefaßr in ben SBerf®

ftätten eine größere werben, fonbern wir erlauben unS nur,
bem ©roßen fftathe biejenigen SSorfchläge gu maihen, welche,
ohne jebe geuerSgefaßr, im 3ntereffe ber §olginbuftrie ge=

währt werben foEten.

„Sie fÇeuerSgefahr bei ben §olginbuftrielleu
Wirb überhaupt als eine übertriebene gefdjil«
bert unb wir bürfen ohne Uebertreibung behaupten, baß
bie fèolginbuftrie nicht gu ben feuergefägrlicgeit
gu gählen ift. Siejenigeu SSränbe, welche gu folch ftrengen
SSerorbnungen Slnlaß gaben, hätten trog folgen SSerorb=

nungen ausbrechen fönnen, benn eS ift unfereS ASiffenS nicht
erwiefen, baß eine mangelhafte Sonftruftion beS DfenS ober
ber Ofenrohre bie ©chulb trugen.

„Sie Defen, weldhe in ben legten 10 3ahren bei ben

^olginbuftrieEen benügt werben mußten, lieferten abfolut
feine Söärme unb ber Arbeiter mußte tgatfächlicg frieren,
trofebem ber EMfter mit großen finangieEeu Dpfern ben gangen
Sag heigte.

,,©oE nun ber fèoIginbuftrteEe eine Suftheigung anlegen,
fo üerweifen wir auf ben Umftanb, baß in Kirchen unb ©dpi»
häufern große Suftheigungen mit einem Aufmanbe oon gr.
70—80,000 erfteEt unb in gfolge mangelhafter ßeiftung
wieber gerauSgeriffen werben mußten; foldie EEittel ftehen
aber bem ©ewerbetreibercben nicht gu ©ebote, namentlich wenn
trog beS AufwanbeS baS gewünfcßte Üfefultat nicht ergielt
werben faun.

„AEe biefe hohen Anforberungen ma^en eS bem gefd)id=

teften Arbeiter gur Unmöglichfeit, felbftftänbig gu werben,
Wäßrenb eben in früheren 3eiten fid) jeber nach feinen fütit»
teln behelfen fonnte unb nur burch biefe „Freiheit" finb un»

fere SSorfahren gu SBoßlftanb gelangt.

„SSerfammlungen mit anbern fdjmeiger. §olgarbeitern,
fowie auch mit auSlänbifcßen, haben unS gu ber Uebergeugung

gebracht, baß Weber in ben übrigen ©d)meiger=®antonen, noch

im AuSlanb, AuSnahmSbeftimmungen für Sgolgarbeiter be=

fiehen, gefchweige benn SSorfchrifteu, welche ben unferigen

nur im ©ntfernteften gleidgfämen. Seffenungea^tet wirb
auch an anbern Drten jebe ft-euerSgefaßr gu befeitigen ge=

trautet unb eS finb an btefen Drten nidgt mehr SSranbfäEe

bei §oIginbuftrieEen gu üergetdpen als bei uns.

„®S fann boch nicht im ©inne ber ©efeßgebung liegen,
eine fo ftarf bertretene Snbuftrie in ber oorbefprodjenen SBeife

gu fchäbigeu, ja faft gu ©runbe gu richten unb erlauben wir
unS baßer, mit bem ehrerbietigen ©efucp an ben ©roßen
Etatb herangutreteu, er möge unfer ©efuch einer genauen
Prüfung unterstehen unb bie 3«tereffen ber gteftgen §olg=
inbuftrieEen nach SEöglidjfeit inS Auge faff en, fo baß wir
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Iie Vereinigten KotzindustrieTe» von
WaleMadt

haben gegen das dortige allzu rigorose Baugesetz unterm 12.
Januar abhin folgende Eingabe an den Großen Rath ge-
richtet:

„Die unterzeichneten Holzindustriellen der Stadt Basel
erlauben sich an den Großen Rath des Kantons Basel-Stadt
das ergebene Gesuch zu stellen, es möchten bei Berathung
des neuen Hochbau-Gesetzes die Art. 46 Abs. 3 und Art. 105
Abs. 2 und 3 in der Weise abgeändert werden, daß

1. Räume, welche zur Lagerung von Holz verwendet wer-
den, sofern sie nicht die nachbarliche Grenze berühren,
nicht ringsum mit massiven Wänden umgeben sein
müssen;

2. in den Werkstätten der Holzindustriellen eiserne Oefen
mit eisernen Rauchrohren wieder gestattet seien, sobald
der Ofen:

s,) auf einer entsprechenden steinernen Platte ruht,
5) 30 Centimeter vom Boden entfernt ist,
o) mit eineui Vorkamin versehen oder mit einem

eisernen Mantel umgeben ist,
6) die Rauchrohre aus galvanisirtem Eisenblech in

einer Stärke von 2 — 5 Millimeter erstellt und
eine Lichtweite von 15—20 Centimeter haben.

„Das vorliegende.Hochbautengesetz wurde in aller Stille
bearbeitet und es wußte Niemand, wie weit dasselbe.vorge-
schritten, noch wer eigentlich mit dessen Ausarbeitung betraut

war, bis seit einigen Wochen es aus dem Stillleben her-
vorgeholt, durch öffentliche Vorträge beleuchtet, und in den

Tagesblättern besprochen worden ist.

„Die unterzeichneten Meister waren dadurch des sonst

gewohnten Mittels beraubt, durch Stellung entsprechender
Vertreter ihre Interessen beleuchten und vertreten zu lassen;
ein Umstand, der bei einem solch weitgehenden Gesetze, un-
seres Erachtens, nicht hätte außer Acht gelassen werden sollen,
da jede Geschäftsbräuche gewisse Einrichtungen und andere

wichtige Behandlungen erfordert, die nur der vollkommen Ein-
geweihte und dem Fache Angehörige kennen kann.

„Der vorliegende Gesetzes-Entwurf wurde namentlich aber

auch auf Grund der bereits bestehenden diesbezüglichen Ver-
ordnungen aufgebaut; da aber die Gründe, die zu solch weit-
gehenden Verordnungen Veranlassung gaben, nicht immer zu-
treffend waren, so mußten naturgemäß auch im Gesetzes-Ent-

Wurf Härten auftreten, die nach unserer Ueberzeugung voll-
kommen unbegründet sind.

„Nach dieser allgemeinen Einleitung gestatten wir uns
auf den Art. 46 des besagten Baugesetzes speziell einzutreten.

„Der besagte Artikel schreibt in seinem Abs. 3 für die

Lagerung feuergefährlicher Stoffe, zu welchen nach den bis-
herigen Verordnungen auch das Holz gehört, ringsum mas-

five Wände vor.

„Wie soll es nun einem Holzindustriellen möglich werden,
seinen Holzbedarf in massiven Umfassungsmauern aufzube-
wahren? Ganz abgesehen von den kaum zu erschwingenden

Kosten, würde diese Aufbewahrungsweise nicht geeignet sein,
das Holz zu trocknen, wohl aber dasselbe zu ersticken und
es würde durch ein solches Gesetz dem Holzarbeiter einfach

zur Unmöglichkeit, gesundes und trockenes Holz zu seiner Ar-
best zu verwenden, trotz der erdrückendsten finanziellen Auf-
opferung.

„Mir dieser Bestimmung Hand in Hand geht der Artikel
105, welcher in solchen Räumen weder eiserne Oefen noch

eiserne Rohre zuläßt.
„Jedermann hat hölzerne Gegenstände und weiß, welche

Nachtheile solche haben, wenn sie aus nicht genügend getrock-

netem Holz hergestellt werden, auch das tit. Baudepartement
verlangt, sobald es eine Arbeit ausschreibt, vom betr. Liefer-
anten die erforderliche Garantie und kennt nur zu genau alle
die Vortheile, welche eine gute Holzarbeit in sich vereinigen

muß. Trotzdem aber werden dem Holzarbeiter die allerwich-
tigsten Faktoren, Zugluft und Wärme abgeschnitten, die ihn
überhaupt in den Stand setzen können, eine tadellose Arbeit
zu liefern.

„Zugluft und Wärme sind für den Holzarbeiter die ein-
zigen Faktoren, die ihn leistungsfähig machen können. Wer-
den ihm aber Luft und Wärme entzogen, so muß naturgemäß
das ganze Handwerk zu Grunde gehen und es müßten noth-
gedrungen schon in kurzer Zeit Holzarbeiten, wenn nicht ge-
rade im Ausland, so doch in den andern Schweizerkantonen
vergeben werden, da die bisherige Holzindustrie durch solche
Gesetze total zu Grunde gerichtet würde.

„Schon längst rafften sich die hiesigen Holzindustriellen
unter dem Druck der strengen Verordnungen zusammen, um
durch vereinte Kräfte Abhülfe zu schaffen, aber bisher ver-
gebens, denn es kann sich kein Meister rühmen, trotz großer
finanzieller Opfer, trotz Versuchen aller möglichen Art, einen
Ofen erfunden zu haben, der dem Handwerker bequem und
der auch von anderen als nur von Wälderbesitzern gefeuert
werden kann.

„Gewiß keiner der Petenten ist der Meinung, es solle
durch zu weiteErleichterungen die Feuersgefahr in den Werk-
stätten eine größere werden, sondern wir erlauben uns nur,
dem Großen Rathe diejenigen Vorschläge zu machen, welche,
ohne jede Feuersgefahr, im Interesse der Holzindustrie ge-
währt werden sollten.

„Die Feuersgefahr bei den Holzindustriellen
wird überhaupt als eine übertriebene geschil-
dert und wir dürfen ohne Uebertreibung behaupten, daß
die Holzindustrie nicht zu den feuergefährlichen
zu zählen ist. Diejenigen Brände, welche zu solch strengen
Verordnungen Anlaß gaben, hätten trotz solchen Verord-
nungen ausbrechen können, denn es ist unseres Wissens nicht
erwiesen, daß eine mangelhafte Konstruktion des Ofens oder
der Ofenrohre die Schuld trugen.

„Die Oefen, welche in den letzten 10 Jahren bei den

Holzindustriellen benützt werden mußten, lieferten absolut
keine Wärme und der Arbeiter mußte thatsächlich frieren,
trotzdem der Meister mit großen finanziellen Opfern den ganzen
Tag heizte.

„Soll nun der Holzindustrielle eine Luftheizung anlegen,
so verweisen wir auf den Umstand, daß in Kirchen und Schul-
Häusern große Luftheizungen mit einem Aufwande von Fr.
70—30,000 erstellt und in Folge mangelhafter Leistung
wieder herausgerissen werden mußten; solche Mittel stehen

aber dem Gewerbetreibenden nicht zu Gebote, namentlich wenn
trotz des Aufwandes das gewünschte Resultat nicht erzielt
werden kann.

„Alle diese hohen Anforderungen machen es dem geschick-

testen Arbeiter zur Unmöglichkeit, selbstständig zu werden,

während eben in früheren Zeiten sich jeder nach seinen Mit-
teln behelfen konnte und nur durch diese „Freiheit" sind un-
sere Vorfahren zu Wohlstand gelangt.

„Versammlungen mit andern schweizer. Holzarbeitern,
sowie auch mit ausländischen, haben uns zu der Ueberzeugung

gebracht, daß weder in den übrigen Schweizer-Kantonen, noch

im Ausland, Ausnahmsbestimmungen für Holzarbeiter be-

stehen, geschweige denn Vorschriften, welche den unseligen

nur im Entferntesten gleichkämen. Dessenungeachtet wird
auch an andern Orten jede Feuersgefahr zu beseitigen ge-

trachtet und es sind an diesen Orten nicht mehr Brandfälle
bei Holzindustriellen zu verzeichnen als bei uns.

„Es kann doch nicht im Sinne der Gesetzgebung liegen,
eine so stark vertretene Industrie in der vorbesprochenen Weise

zu schädigen, ja fast zu Grunde zu richten und erlauben wir
uns daher, mit dem ehrerbietigen Gesuch an den Großen
Rath heranzutreten, er möge unser Gesuch einer genauen
Prüfung unterziehen und die Interessen der hiesigen Holz-
industriellen nach Möglichkeit ins Auge fassen, so daß wir
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in gufunft toieber in ben Stanb gefefet merben, mit geringem
Dpfern eine tabeßofe Slrbeit su Itefern sum Bußen ber ge»

fammten ©inmoßuerfcßaft. "

Verriebenes.
Sie Sluêfteïïimg ber 3etrf)nung§fcßule bes Snbufirie»

unb ©eœerbeittufeutjtê @t. ©allen, meiere bte beften 3eicß»

nungeit, 3JiobeHir= unb Sîabelarbeiten umfaßt, bte bon ben

Söglingen mäbrenb beS eben s" ®"be gegangenen Sdßul»
faßreS gemalt ttorben, meist in allen klaffen gans bebeu»

.tenbe fjortfd^ritte gegen frühere 3aßre auf unb seigt sur
©Dibens, mit meldß regem (Sifer bon Seite ber Seßrer unb
Scßüler gearbeitet mürbe. BirgenbS ßopiererei, überall eigene
Slrbeit unb gutes Batur» unb Sunftfiubium Sie Sdßule ift
auf einer Stufe angelangt, mo fie fidßtlicß sur SegenSqueße
für unfere Snbuftrien unb ©emerbe mirb.

Sur SSegleidßüng ber swiften ben Sachbetfermeiftern
unb Sadßbedfergefellen nun St. ©allen unb Umgebung
beftanbenen Sifferensen ift jüngft folgenber Vertrag ab»

gef<^Iofferi morben:
1. Ser Blinimalloßn mirb für jeben Sadßbedergefeßen

pro Sag bei seßnftünbiger SlrbeitSseit auf gr. 4. 50
feftgefeßt. Sei adjtfiünbiger SlrbeitSseit pro ©tunbe
45 Bappen.

SaS ©ntferneu oon Schnee mirb einer fpäteren ge»

meinfdjaftlidjen Befpredßung swifeßen ben Parteien an»

ßeimgefteßt.
2. gür auSmärtS, b. h- bis auf eine Stunbe üorn Somi»

Sil su leiftenbe Strbeit tritt ein 3ufdßlag bon 20 SjSros-

Sum regelmäßigen Sohn beS SlrbeiterS ein.
3. Sie ausgetretenen ftreitenbeu ©efeßen merber. feitenS

ber betreffenber. Bhifter fofort mieber eiugeftellt.
4. Sie feitenS ber ©efeßen su besahlenbe BeitragSleiftung

an bie Sßrämie ber UnfaHPerfiäjerung mirb auf 27^
Brosent angefeßt.

5. Sie Siegelung beS SehrlingSmefenS foß gemeinfam bon
ber SDteifieroerfammlung unb bem Sacßbeder=gfacßDerein
mtt möglidifter Beförberung borgenommen merben.

©benfo bleibt ber Slntrag, baß bie einsufteßenben
Slrbeiter bem Sadßbeder=2facßDerein angehören müffen,
einer fpäteren Beßanblmtg oorbehalten.

Seßrlingbprüfung Safel. Bon §errn 81. Buißeumier»
Sdßeitß, Blitglieb ber feßmeiserifeßen ßentralprüfungStommif»
fion in Bafel, erhalten mir auf unfere in leßter Sir. gebrachte
Biiitßeilung über bie bieSjährige Basier SeßrlingSprüfung
eine Berichtigung. Sie lautet im SGSefentlicEjen :

Sit. Bebaftion ber ittuftrirten fdßmeiserifdßen §anbmerfer»
Seitung in St. ©aßen.

3n ber Bericßterftattung über bie hiefige ßeßrlingSprä»
mirung, in Sir. 2, Dom 9. bieS, 3ßrer 3eitung befinbet fidß
ein BaffuS, ber bringenb einer Bidßtigfteßung ruft. @S mirb
nämlith ba bie Behauptung aufgefteflt, baß in Bafel bieS»

mal „bie Sehrlinge bie Slrbeit nießt nur herfteßen, fonbern
a u dß bie So ft en unb ben Berbienft baran be»

rechnen mußten." Bacßbem bie ßiefigen gadßepperten
bieSmal münblich unb fdjriftlidß gans befonberS inftruirt mor»
ben finb, fragen, betreffenb BesugSgueßen, greife ber Stoß»

ftoffe unb SßrobuftiortSpreife, als nicht in ben Böhmen einer
S e h r l i u g S prüfung ßineingeßörenb, troßbem foldße in ber
Slnleitung beS feßmeis. ©emerbeoereinS Dorgefeßen finb, beffer

gans P unterlaffen, ift mir audi lein Saß betannt ge»

morben, baß audß nur ein Seßrling in biefer §inficßt ge»

prüft morben fei. 3" ben erften Saßren beS BeftanbeS ber
ßiefigen SeßrlingSprüfungen mar aßerbingS bie Bebingung
ber Äoftenberedßnung sur Broßeui&eit öorgefeßrieben. Btan
ift jeboeß aus guten ©rünben unb naß) reiflicher ©rmägung
burdß eine befonbere Sommiffion im Saßre 1882 mieber ba»

Don abgelommen unb ift einftmeileu noeß feine SluSfidßt su
einer SBieberaufnaßme berfelben. Siefen Stanbpunft ßaben

feitßer fomoßl ber Basier .Qanbmerfer» unb ©emerbeDerein
im fdßmeis. ©emerbeDerein, als auch idß felbft in ber feßmeis.
©entralprüfungSfommiffion immer energifdß Dertreten."

Saë ffomite bet bafetlanbfchaftlicßen fantonalen ©e>

werbeaugfleßuitg, bie leßteS Saßr Dom 16. Sluguft bis Dier»
ten Dftober in ßieftal ftattfanb, Deröffentlicßt Beridßt unb
Becßnung. Sem erftern ift su entnehmen, baß bie ©efammt»
freguens ber Befucßer 28,478 betrug. Sie ©eneralredjnung
ersetgt an ©innaßmen 58,390 $r., an SluSgaben 50,526
fjr., fo baß fid) ein ©eminnüberfdßuß Don 7864 $r. ergab.

Ser £nnbmerfer< uttb ©emerbeberein Sern befpraeß in
feiner Sißung Dom Sonnerftag Slbenb bie fÇrage eines eib»

genöffifeßen ©emerbegefepeS, morüber sunäcßft Bationalratß
D. Steiger ein Beferat ßielt. Ser Beferent lam sum Sdßluffe,
ein fpesießeS ©emerbegefeß bebinge eine BerfaffungSrebifion,
unb bürfte audß fonft nicht aße ©rmartuugen, bie man Don
ißm ßege, erfüßeu. @S mürbe bie Bureaufratie Dermeßren,
unb baS Boll liebe baS §ineinregieren ber Beamten in jebe
BSerfftatt nidßt. .öerr ü. Steiger fdßlug baßer Dor, eS foße
ftatt eines ©emerbegefepeS nur ein BunbeSgefep betreffenb
bie Berßältniffe smifeßen Bteifter, ©efeßeu unb Seßrlingeu
erlaffen merben, maS für einftmeilen genüge. 3n ber feßr
belebten SiSluffion traten bie £)£>. Sdßeibegger unb ©roßratß
Siegrift ben Ausführungen beS Beferenten entgegen unb
moßen an einer fdßmeiserifdßen ©emerbeorbnnng feftßalteu,
audß menu babureß eine BerfaffungSreoifion bebingt merbe.
©S mürbe befdßloffen, Dorläufig ben Dom ©entralcomite beS

feßmeiserifdjen ©emerbeoereinS auSsuarbeitenben unb DorauS»
fidßtlicß bemnädßft erfdßeinenben ©ntmurf absuroarten. 3m
Saufe ber SiSluffion mürbe Don ©roßratß Semme bie Bîit»
tßeilung gemadßt, baß für bie Btaifeffion beS ©roßen BatßeS
eine Borlage betreffenb bie gemerblicßen SdßiebSgeridßte aus»
gearbeitet fein merbe.

Sie fdptte Slircßenfelbbrürfe in Sern ift ein siemlidß
loftfpieligeS Sing, Saft aße fed;S 3aßre muß fie neu an»
geftridßen merben. §iesu märe feßon Dor einem Saßre ßoße

Seit gemefen; beun auf ber Sübfeite ßat ber Boft fdjon
große Berßeerungen angerichtet. Ser Beuanftridß mußte je»

bodß unterbleiben, weil bie Biater in fÇolge ber ©rünbungS»
feier aße ©änbe Doß su tßun hatten unb ßorrenbe greife
Derlangten. Sie Sadße ßätte f$fr. 20,000 gefoftet. Bîan be»

gnügte fidß beSßalb bamit, baS ©elänber neu ansuftreidßen,
in ber Stnnaßme, bie geftbefueßer mürben bie Brüde nidßt
Don unten feßen moßen. 3n ber Sßat beeilte fidß ja 3eber=

mann, Don bem ftarf fdßmanlenben Baumerl megsulommen.
3m Saufe biefeS Sommers fofl ber Slnftricß nun Dorgenom»
men merben; bie Soften merben ca. 10,000 fjr. betragen.

UßrenntacßerDereine. 3n ber beutfeßen Sdjmeis befteßen

Sur 3«t üter Derfdßiebene BerufSDereine ber Ußrenmacßer :
ber oftfchmeiserifche Ußrenmacßeroerein, ber feßmeiser. Ußren»

madßerberbanb, bie jfdßmeiser. UßrenmadjerDereinigung unb bie

feßmeiser. Ußrenmadßergenoffenfdßaft (früher in SBintertßur,
jept in Biet). Slußer ber leptern tonnte fidß feiner biefer
Bereine einer großen Blitgliebersaßl ober ber StuSbeßnuug

auf meßr als einen fdßmeiserifdßen SanbeStßeil rüßmen. 3e»

ber Derfolgte Dereinselt in feinem ©ebiet ben aßen gemein»

famen BereinSsmed. 3mei ber genannten Bereine lebten bor
einigen 3aßren in heftiger fjeßbe. «Schließlich fanb man, eS

märe bodß flüger, fidß su Derftanbigen unb gemeinfam su
ßanbeln. §iesu ßat £r. ©emerbefetretär ^rebs bie Snitiatioe
ergriffen unb eine ftonferens bon Selegirten ber Dier Bereine

einberufen. Sie touferens erllärte einmütßig, eS fei ein

3entralberbanb feßmeiser. UßrenmacßerDereine su orga»
uifireu. ©in Somite mirb bie Statuten ausarbeiten unb in
jebem Santon BertrauenSmänner su gemiunen fudßen, roelcße

tantonale Seitionen organifiren. Unter gemeinfamem panier
Iaffen fidß bie Sdßmuptonturrens, bie Bfufcßerei unb aße bie

StuSmüdßfe moberner „©efdßäftlimadßerei" gemiß mirffamer
befämpfen.

f Bßilßelm Sim Blontag ben 11. b. Bt. morgens
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in Zukunft wieder in den Stand gesetzt werden, mit geringern
Opfern eine tadellose Arbeit zu liefern zum Nutzen der ge-
sammten Einwohnerschaft. "

Verschiedenes.
Die Ausstellung der Zeichnungsschule des Industrie-

und Gewerbemuseums St. Gallen, welche die besten Zeich-

nungeN, Modellir- und Nadelarbeiten umfaßt, die von den

Zöglingen während des eben zu Ende gegangenen Schul-
jahres gemacht worden, weist in allen Klassen ganz bedeu-

.tende Fortschritte gegen frühere Jahre auf und zeigt zur
Evidenz, mit welch regem Eifer von Seite der Lehrer und

Schüler gearbeitet wurde. Nirgends Copiererei, überall eigene
Arbeit und gutes Natur- und Kunststudium! Die Schule ist
auf einer Stufe angelangt, wo sie sichtlich zur Segensquelle
für unsere Industrien und Gewerbe wird.

Zur Begleichung der zwischen den Dachdeckermeistern
und Dachdeckergesellen von St. Gallen und Umgebung
bestandenen Differenzen ist jüngst folgender Vertrag ab-
geschlossen worden:

1. Der Minimallohn wird für jeden Dachdeckergesellen

pro Tag bei zehnstündiger Arbeitszeit auf Fr. 4. 50
festgesetzt. Bei achtstündiger Arbeitszeit pro Stunde
45 Rappen.

Das Entfernen von Schnee wird einer späteren ge-
meinschaftlichen Besprechung zwischen den Parteien an-
heimgestellt.

2. Für auswärts, d. h. bis auf eine Stunde vom Domi-
zil zu leistende Arbeit tritt ein Zuschlag von 20 Proz.
zum regelmäßigen Lohn des Arbeiters ein.

3. Die ausgetretenen streikenden Gesellen werden seitens
der betreffenden Meister sofort wieder eingestellt.

4. Die seitens der Gesellen zu bezahlende Beitragsleistung
an die Prämie der Unfallversicherung wird auf 2^/z
Prozent angesetzt.

5. Die Regelung des Lehrlingswesens soll gemeinsam von
der Meisterversammlung und dem Dachdecker-Fachverein
mit möglichster Beförderung vorgenommen werden.

Ebenso bleibt der Antrag, daß die einzustellenden
Arbeiter dem Dachdecker-Fachverein angehören müssen,
einer späteren Behandlung vorbehalten.

Lehrlingsprüfung Basel. Von Herrn A. Vuilleumier-
Schetty, Mitglied der schweizerischen Centralprüfungskommis-
sion in Basel, erhalten wir auf unsere in letzter Nr. gebrachte

Mittheilung über die diesjährige Basler Lehrlingsprüsung
eine Berichtigung. Sie lautet im Wesentlichen:

Tit. Redaktion der illustrirten schweizerischen Handwerker-
Zeitung in St. Gallen.

In der Berichterstattung über die hiesige Lehrlingsprä-
mirung. in Nr. 2, vom 9. dies, Ihrer Zeitung befindet sich

ein Passus, der dringend einer Richtigstellung ruft. Es wird
nämlich da die Behauptung aufgestellt, daß in Basel dies-
mal „die Lehrlinge die Arbeit nicht nur herstellen, sondern
auch die Kosten und den Verdienst daran be-
rechnen mußten." Nachdem die hiesigen Fachexperten
diesmal mündlich und schriftlich ganz besonders instruirt wor-
den sind, Fragen, betreffend Bezugsquellen, Preise der Roh-
stoffe und Produktionspreise, als nicht in den Rahmen einer

Lehrlings Prüfung hineingehörend, trotzdem solche in der

Anleitung des schweiz. Gewerbevereins vorgesehen sind, besser

ganz zu unterlassen, ist mir auch kein Fall bekannt ge-
worden, daß auch nur ein Lehrling in dieser Hinsicht ge-
prüft worden sei. In den ersten Jahren des Bestandes der
hiesigen Lehrlingsprüfungen war allerdings die Bedingung
der Kostenberechnung zur Probearbeit vorgeschrieben. Man
ist jedoch aus guten Gründen und nach reiflicher Erwägung
durch eine besondere Kommission im Jahre 1882 wieder da-
von abgekommen und ist einstweilen noch keine Aussicht zu
einer Wiederaufnahme derselben. Diesen Standpunkt haben

seither sowohl der Basler Handwerker- und Gewerbeverein
im schweiz. Gewerbeverein, als auch ich selbst in der schweiz.
Centralprüfungskommission immer energisch vertreten."

Das Komite der basellandschaftlichen kantonalen Ge-
Werbeausstellung, die letztes Jahr vom 16. August bis vier-
ten Oktober in Liestal stattfand, veröffentlicht Bericht und
Rechnung. Dem erster» ist zu entnehmen, daß die Gesammt-
frequenz der Besucher 28,478 betrug. Die Generalrechnung
erzeigt an Einnahmen 53,390 Fr., an Ausgaben 50,526
Fr., so daß sich ein Gewinnüberschuß von 7864 Fr. ergab.

Der Handwerker- und Gewerbeverein Bern besprach in
seiner Sitzung vom Donnerstag Abend die Frage eines eid-
genössischen Gewerbegesetzes, worüber zunächst Nationalrath
v. Steiger ein Referat hielt. Der Referent kam zum Schlüsse,
ein spezielles Gewerbegesetz bedinge eine Berfassungsrevision,
und dürfte auch sonst nicht alle Erwartungen, die man von
ihm hege, erfüllen. Es würde die Bureaukratie vermehren,
und das Volk liebe das Hineinregieren der Beamten in jede
Werkstatt nicht. Herr V.Steiger schlug daher vor, es solle
statt eines Gewerbegesetzes nur ein Bundesgesetz betreffend
die Verhältnisse zwischen Meister, Gesellen und Lehrlingen
erlassen werden, was für einstweilen genüge. In der sehr
belebten Diskussion traten die HH. Scheidegger und Großrath
Siegrist den Ausführungen des Referenten entgegen und
wollen an einer schweizerischen Gewerbeordnnng festhalten,
auch wenn dadurch eine Verfassungsrevision bedingt werde.
Es wurde beschlossen, vorläufig den vom Centralcomite des

schweizerischen Gewerbevereins auszuarbeitenden und voraus-
sichtlich demnächst erscheinenden Entwurf abzuwarten. Im
Laufe der Diskussion wurde von Großrath Demme die Mit-
theilung gemacht, daß für die Maisesston des Großen Rathes
eine Vorlage betreffend die gewerblichen Schiedsgerichte aus-
gearbeitet sein werde.

Die schöne Kirchenseldbrücke in Bern ist ein ziemlich
kostspieliges Ding. Fast alle sechs Jahre muß sie neu an-
gestrichen werden. Hiezu wäre schon vor einem Jahre hohe

Zeit gewesen; denn auf der Südseite hat der Rost schon

große Verheerungen angerichtet. Der Neuanstrich mußte je-
doch unterbleiben, weil die Maler in Folge der Gründungs-
feier alle Hände voll zu thun hatten und horrende Preise
verlangten. Die Sache hätte Fr. 20,000 gekostet. Man be-

gnügte sich deshalb damit, das Geländer neu anzustreichen,
in der Annahme, die Festbesucher würden die Brücke nicht
von unten sehen wollen. In der That beeilte sich ja Jeder-

mann, von dem stark schwankenden Bauwerk wegzukommen.

Im Laufe dieses Sommers soll der Anstrich nun vorgenom-
men werden; die Kosten werden ca. 10,000 Fr. betragen.

Uhrenmachervereine. In der deutschen Schweiz bestehen

zur Zeit vier verschiedene Berufsvereine der Uhrenmacher:
der ostschweizerische Uhrenmacherverein, der schweizer. Uhren-
macherverband, die.schweizer. Uhrenmachervereinigung und die

schweizer. Uhrenmachergenossenschaft (früher in Winterthur,
jetzt in Viel). Außer der letztern konnte sich keiner dieser

Vereine einer großen Mitgliederzahl oder der Ausdehnung
auf mehr als einen schweizerischen Landestheil rühmen. Je-
der verfolgte vereinzelt in seinem Gebiet den allen gemein-
samen Vereinszweck. Zwei der genannten Vereine lebten vor
einigen Jahren in heftiger Fehde. Schließlich fand man, es

wäre doch klüger, sich zu verständigen und gemeinsam zu
handeln. Hiezu hat Hr. Gewerbesekretär Krebs die Initiative
ergriffen und eine Konferenz von Delegirten der vier Vereine

einberufen. Die Konferenz erklärte einmüthig, es sei ein

Zentralverband schweizer. Uhrenmachervereine zu orga-
nisiren. Ein Komite wird die Statuten ausarbeiten und in
jedem Kanton Vertrauensmänner zu gewinnen suchen, welche

kantonale Sektionen organisiren. Unter gemeinsamem Panier
lassen sich die Schmutzkonkurrenz, die Pfuscherei und alle die

Auswüchse moderner „Geschäftlimacherei" gewiß wirksamer

bekämpfen.

-f- Wilhelm Koch. Am Montag den 11. d. M. morgens
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